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Zitat von Firelilly

Ohne Namen zu nennen, was macht denn ein Schulleiter um eine 6- zu bekommen?

Konferenz und Anwesenheitspflicht nach Schulschließung.

Vielleicht sollte wirklich mal jemand einen Schulleiter wegen versuchter vorsätzlicher
Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht anzeigen.

Als Argumentationshilfe:

Ein Anwalt hat eine Richterin wegen vorsätzlicher versuchter Körperverletzung angezeigt, weil
sie eine Gerichtsverhandlung nicht verschoben hat.

Da kann man sich ein Beispiel nehmen und gegenüber der Schulleitung zeigen, dass man
Cojones besitzt.

https://www.lto.de/recht/nachrich…aenderung-stpo/

edit: Es ging um eine größere Verhandlung, bei der 50+ Teilnehmer im Saal saßen.
Weniger als in einer normalen Lehrerkonferenz.
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